
Besondere Bedingungen für die Bestellung und Lieferung von Chemikalien und Lösungsmitteln über den 
Internetshop der Firma Sussmann & Steinhauser GmbH (www.hasulith24.de) 

 
 
Aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Einschränkungen beim Vertrieb bestimmter Stoffe und Zubereitungen (Chemikalien-

Verbots-Verordnung) haben wir für die von uns über den Internetshop www.hasulith24.de angebotenen Chemikalien und 

Lösungsmittel ein Kennzeichnungssystem eingeführt, das für betroffene Artikel anzeigt, ob besondere Maßnahmen 
erforderlich sind bevor eine Lieferung erfolgen kann.  

 
Diese gestaltet sich wie folgt: 

 

 

 
Eine Bestellung und Lieferung von Artikeln mit dieser Kennzeichnung kann ohne besondere 
Bedingungen und Voraussetzungen innerhalb Deutschlands in den von uns angebotenen 
Gebindegrößen erfolgen. Eine Abgabe erfolgt sowohl an Privatkunden als auch an 
gewerbliche Kunden. 

  

 Für die Lieferung von Artikeln mit nebenstehender Kennzeichnung ist ein Altersnachweis 
erforderlich. Senden sie uns per Fax oder Post eine Kopie des gültigen Ausweises (Vorder- 
und Rückseite) an die unten aufgeführte Adresse. Dieser Vorgang ist nur bei ihrer ersten 
Bestellung erforderlich und gilt für alle Artikel mit gelber Kennzeichnung. Bei Privatpersonen 
ist eine Lieferung dieser Waren nur an den Ausweisinhaber möglich. 

  

 Für die Lieferung von Artikeln mit dieser Kennzeichnung ist ein Altersnachweis (Vorgang 
siehe vorher)  und eine entsprechende Endverbleibserklärung erforderlich  
(Grundstoffüberwachungsgesetz vom 07. Oktober 1994). 
 
Die Endverbleibserklärung ist vom Kunden auszufüllen und unterschrieben per Post oder Fax 
an uns zu senden. Die Gültigkeit einer Endverbleibserklärung ist jeweils bis zum 31.12. eines 
Jahres begrenzt, in dem die Ware bestellt bzw. geliefert wurde. Den Vordruck 
(Dateidownload als pdf Datei) finden sie auf unserer Shopseite auf der Startseite unter der 
Rubrik „Besondere Bestimmungen“. 

  

 

 
Produkte mit nebenstehender Kennzeichnung werden nicht an Privatpersonen abgegeben. 
Gewerbliche Abnehmer werden gegen Gewerbe- und Verwendungsnachweis beliefert. Bei 
Verdacht auf Missbrauch behalten wir uns auch hier eine Auslieferung vor. Unter 
Umständen muss von gewerblichen Wiederverkäufern ein Sachkundenachweis für den 
Weiterverkauf vorgelegt werden. Dies wird von uns aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
überprüft und entsprechend dokumentiert. 

 
 
Bei Verdachtsmomenten behalten wir uns einen Versand der Ware vor. Wir führen eine Abgabedokumentation (Giftbuch) 

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. In unserem Hause sind nachfolgende Mitarbeiter durch Sachkundenachweis oder 
entsprechende  Belehrung zur Abgabe und Dokumentation der betroffenen Produkte ermächtigt: 

 
Für private und gewerbliche Abnehmer: 

Frau Heike Kaulartz    bestätigte Sachkunde vom 24.06.1980 

 
Für gewerbliche Abnehmer: 

Herr Dr. rer. nat. Dipl. Chem.Dipl. Ing. (FH)   dokumentierte Belehrung vom 01.07.1999 
Herr Herbert Steinhauser   dokumentierte Belehrung vom 01.07.1999 

 

Bitte senden oder faxen sie die erforderlichen Unterlagen (Ausweiskopie, Endverbleibserklärung) an nachfolgende Adresse 
oder Faxnummer. Ein Warenversand erfolgt erst nach Vorlage und Prüfung der geforderten Unterlagen. 

 
 

Sussmann & Steinhauser GmbH 

z.H. Herbert Steinhauser 
Glasschleiferstrasse 14 

D 87600 Kaufbeuren 
Fax: 0 83 41 / 6 54 75 


